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ZIVILSCHUTZFIBEL

Bearbeitet von Herbert Alboth und Hans von Dach unter Mitwirkung massgebender Fachleute
(Alle Rechte beim Schweizerischen Bund für Ztvilschutz)

12. Foge

Grundelemente der Schutzräume

1. Überdeckung

Die Kellerdecke muss die Wucht der einstürzenden

Mauern aushalten und so die
Schutzrauminsassen vor den Trümmern des über
ihnen zusammenbrechenden Hauses schützen.
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2. Splitter- und Strahlenschutz

Der Luftschutzkeller muss Schutz
bieten gegen:
— Bombensplitter
— mit Geschosswucht

herumgeschleuderte Trümmer
— Luftdruck
— radioaktive Strahlung
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Schutzraum

Schutzraum

Schutzraum vollständig
unter der Erdoberfläche
gelegen.

Schutzraum nur teilweise unter der Erdoberfläche gelegen.
Muss an den ungeschützten Stellen durch Anschüttung
verstärkt werden!

3. Die Ausrüstung des Schutzraumes
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4. Notausgang

Du musst den Luftschutzkeller aus eigener
Kraft auch dann verlassen können, wenn das
über ihm stehende Gebäude zusammengebrochen

ist. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten

:

a) Notausgang ins Freie, z.B. in den Garten
(für freistehende Gebäude geeignet!).

b) Mauerdurchbruch ins Nebenhaus
(für Reihenhäuser geeignet!).

z

-r -
ED O ^

Die Ausmasse der zu erwartenden
Trümmerverschüttung (Faustregel)

Gebäudehohe
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a) Fluchtweg ins Freie (z. B. in den Garten usw.)

Notausstieg (Fluchtweg) sehr
weit vom Gebäude weg,
d. h. ausserhalb des zu
erwartenden Trümmerschattens.
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Luftschutzraum

Notausstieg (Fluchtweg)
direkt beim Gebäude, aber

hoch, d.h. über den Trümmerschatten

hinausragend.
(Vornehmlich bei sehr enger
Ueberbauung angewendet.)
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Die Benutzung
Fluchtweges!
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b) Fluchtweg durch das Nebenhaus (Mauerdurchbruch)
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1) Mauerdurchbruch

2) Notausstieg am Haus

3) Notausstieg vom Haus
entfernt gelegen
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